
Viele Unternehmen bereiten aktuell den Jahresab-

schluss 2025 vor. In diesem Zusammenhang kommt 

auch der voraussichtlichen Entwicklung der Pensi-

onsrückstellungen in den Jahresabschlüssen nach 

HGB und ggf. IFRS/US-GAAP (oder andere interna-

tionale Bewertungsmethoden) besondere Bedeutung 

zu.

Bewertung im HGB-Jahresabschluss

Der Rechnungszins für Altersversorgungsverpflich-

tungen (und für ähnliche Verpflichtungen) wird seit 

2016 nicht aus dem 7-Jahresdurchschnitt, sondern 

aus dem 10-Jahresdurchschnitt abgeleitet. Bei den 

sonstigen Rückstellungen wie z.B. für Jubiläumsver-

pflichtungen wird weiterhin der 7-Jahresdurchschnitt 

angewendet. Für die Pensionsrückstellungen wird 

aber der Zins auf Basis des 7-Jahresdurchschnitts für 

die Ausschüttungssperre zugrunde gelegt (zurzeit 

ohne Bedeutung, da der Rechnungszins beim 7-Jah-
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2025, handels- und steuerbilanzieller Rechnungszins

resdurchschnitt den 10-Jahresdurchschnitt über-

steigt und die Differenz somit negativ ist).

Die handelsbilanziellen Rechnungszinsen (7- und 

10-Jahresdurchschnitt) steigen seit zwei Jahren 

wieder an. Zum 31.12.2025 wird es voraussichtlich 

einen Anstieg des 10-Jahresdurchschnittszinses auf 

2,06% (1,90% zum 31.12.2024) geben (Stand 

November 2,04%). Der 7-Jahresdurchschnittszins 

wird voraussichtlich zum 31.12.2025 bei 2,17% bis 

2,21% liegen (Vorjahr 1,97%). Damit liegt der 10-

Jahresdurchschnitt im Gegensatz zu den Jahren bis 

2023 unter dem 7-Jahresdurchschnitt, da die Nied-

rigzinsphase beim 10-Jahresdurchschnitt länger 

nachwirkt. Die Ausschüttungssperre (Differenz zwi-

schen 7- und 10-Jahresdurchschnitts-Rückstellung) 

läuft dadurch faktisch ins Leere (negative Differenz). 

Der Unterschied der Rückstellungen beider Zins-

sätze ist aber weiterhin im Anhang anzugeben.
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Der Zinsanstieg zum 31.12.2025 wird sich – wie schon im letz-

ten Jahr - leicht dämpfend auf die Höhe der handelsbilanziellen 

Pensionsrückstellungen auswirken (ca. 2 -4%).

Die Prognosen zur Zinsentwicklung in den folgenden Jahren 

führen dann zu weiter steigenden Zinssätzen:

Bilanztermin 10-Jahres-
durchschnitt

7-Jahres-
durchschnitt

30.06.2026 2,16% 2,39%
31.12.2026 2,28% 2,61%
31.12.2027 2,49% 3,06%
31.12.2028 2,69% 3,49%
31.12.2029 2,97% 3,66%
31.12.2030 3,28% 3,69%



Seite 2

Die Zuführung (Veränderung) der Pensionsrückstellung zum Ende des Wirtschaftsjahres gegen-

über dem Vorjahr wird für die Handelsbilanz (GuV) in den Zinsaufwand (Finanzergebnis) und den 

Pensionsaufwand (Personalergebnis) aufgeteilt. In den letzten Jahren mit den deutlich sinkenden 

Zinsen und den entsprechend hohen Zuwächsen der Erfüllungsbeträge wurde zusätzlich der Zins-

änderungsaufwand in unseren Bilanzgutachten ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um die Dif-

ferenz zwischen der Pensionsrückstellung am jeweiligen Bilanztermin mit dem aktuellen Rech-

nungszins und dem Vorjahreszins berechnet. Die Zinsänderung (Senkung des Zinssatzes gegen-

über dem Vorjahr) führte jeweils zu höheren Rückstellungen und wurde daher als Zinsänderungs-

aufwand ausgewiesen. Dieser konnte im Finanzergebnis gebucht werden (mit der Folge, dass der 

Pensionsaufwand gemindert wurde) oder auch im Personalergebnis gebucht werden (als Teil des 

Pensionsaufwands). Es bestand also ein entsprechendes Wahlrecht. Ab dem Bilanztermin 

31.12.2023 und analog auch weiter zum 31.12.2025 führt die Zinsänderung aber zu einer Minde-

rung des Erfüllungsbetrages (Vergleichsberechnung zum Stichtag mit aktuellem und niedrigem Vor-

jahreszins), also zu einem Zinsänderungsertrag. Dieser sollte analog den Vorjahren in Abhängig-

keit von der Ausübung des Wahlrechts im Finanz- oder Personalergebnis gebucht werden.    

Neben der Zinsänderung sind die Inflationsraten (aktueller Wert für November 2025 2,3%) für die 

Annahmen zur Rentendynamik und - bei gehaltsabhängigen Pensionszusagen – auch für die 

Trends zur Gehaltsentwicklung und ggf. Beitragsbemessungsgrundlage der gesetzlichen Renten-

versicherung - zu beachten. Wir halten weiterhin Annahmen für die Rentendynamik im Bereich von 

1,9 bis 2,3% für angemessen. Für den Gehaltstrend empfehlen wir einen Aufschlag auf die Inflati-

onsannahme zwischen 0,25 und 0,75%-Punkten. 

Mit Inkrafttreten des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) konnte der Übergangssaldo, 

der sich aus der geänderten Bewertung zum 31.12.2010 (bei Geschäftsjahr gleich Kalenderjahr) 

ergab, auf die nächsten 15 Wirtschaftsjahre verteilt werden. Der Verteilungszeitraum endete somit 

Ende letzten Jahres, also zum 31.12.2024. Ab dem 31.12.2024 entspricht die HGB-Pensions-

rückstellung also dem Erfüllungsbetrag gemäß § 253 HGB, ggf. vermindert um saldierungs-

pflichtiges Rückdeckungsvermögen.

Bewertung nach IFRS /US-GAAP

Für die Bewertung nach internationalen Rechnungsstandards (z.B. IFRS / US-GAAP) ist der Zins-

satz in Abhängigkeit der Fristigkeit der Verbindlichkeiten auf Basis von „high quality corporate 

bonds“ zu ermitteln. Hierbei wird aber ein Stichtagszins und kein geglätteter Durchschnittszins über 

einen mehrjährigen Zeitraum wie im HGB berücksichtigt. Die Zinssätze für die Duration 10/15/20 

Jahre (Rentner / gemischter Bestand / Aktive) betragen Mitte Dezember 2025 3,91 / 4,13 / 4,23%. 

Zum Bilanztermin 31.12.2025 kann für einen gemischten Bestand also ein Zinssatz in der Band-

breite von 3,90 bis 4,20% berücksichtigt werden. Renten- und Gehaltstrend ergeben sich analog 

zur HGB-Bewertung.

Gegenüber 2024 erfolgen die Bewertungen somit mit einem höheren Rechnungszinsfuß (Vorjahr 

3,30 bis 3,35%). Diese Zinsänderung wirkt sich ca. 6 bis 9% mindernd auf den Ansatz der 

Versorgungsverpflichtungen aus und führen zu einem Gewinn (gain). 

Bewertung gem. § 6a EStG (Steuerbilanz)

Der steuerliche Rechnungszins bleibt unverändert, er beträgt also weiterhin 6%. Dies wurde auch 

vom Bundesverfassungsgericht mit Beschluss vom 28.07.2023 bestätigt (s.a. LPQ 3/2023).
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PSV-Mitgliederversammlung 2025, Beitragssatz unter 

Zehnjahresdurchschnitt

Am 02.07.2025 fand die PSVaG-Mitgliederversammlung statt. Im Vergleich zu 2024 lag die Anzahl 

der Insolvenzen, bei denen der PSVaG leistungspflichtig wurde, zu diesem Zeitpunkt rund 17% 

über dem Niveau des Vorjahres. Die betroffenen Unternehmen hatten aber durchschnittlich weniger 

Beschäftigte, sodass die Zahl der neu zu versichernden laufenden Leistungen und unverfallbaren 

Anwartschaften mit rund 20.800 deutlich unter dem Vorjahr lag. Auch der Leistungsaufwand ist im 

Vergleich zum Vorjahr um 4% gesunken.

Die Kapitalanlagen des PSVaG konnten sich trotz des herausfordernden Umfelds (insbesondere 

Zollkonflikte) bis Mitte des Jahres gut behaupten.

Der im November 2025 festgesetzte Beitragssatz für 2025 beträgt 1,2 Promille und übersteigt den 

sehr niedrigen Vorjahreswert von 0,4 Promille, liegt jedoch unter dem Zehnjahresdurchschnitt von 

1,9 Promille.

Außerdem will der PSVaG künftig aktiver bei Insolvenzverfahren mitwirken. Der PSVaG beob-

achtet, dass seine Anliegen in Insolvenzverfahren bislang nicht immer ausreichend berücksichtigt 

werden - und das trotz seiner Bedeutung als einer der größten Gläubiger. Der PSVaG setzt daher 

künftig verstärkt auf Information und Vernetzung und stellt hierzu mehr Ressourcen zur Verfügung. 

Gerichte, Insolvenzverwalter und andere institutionelle Gläubiger sollen gezielt über die Rolle und 

die gestiegene Mitwirkungsbereitschaft des PSVaG, aber auch dessen Ziele bei einer möglichen 

Sanierung im Rahmen von Insolvenzen informiert werden. Dazu gehöre auch, dass ehemals insol-

vente Unternehmen wieder die betriebliche Altersversorgung für ihre Beschäftigten tragen können 

und somit die Mitglieder nicht über Gebühr belasten. 

Rentenpaket im Bundestag angenommen

- Unser Optimierungsvorschlag zur Aktivrente -

Nach zahlreichen Diskussionen mit einer Gruppe von Jungen CDU/CSU Bundestagsabgeordneten 

und der Vorab-Erklärung der Linken-Partei zur Enthaltung wurde das Rentenpaket am 05.12.2025 

im Bundestag mit der sog. Kanzlermehrheit endlich beschlossen

Betriebliche Altersversorgung 

Der Teil des Rentenpakets die betriebliche Altersversorgung (bAV) betreffend (Betriebsrentenstär-

kungsgesetz II) wurde fast unverändert übernommen (s.a. LPQ 3-24 und 3-25). Kurzfristig aufge-

nommen wurde noch eine Erhöhung der Abfindungsgrenzen des § 3 Abs. 2 Satz 1 BetrAVG: „Der 

Arbeitgeber kann eine Anwartschaft ohne Zustimmung des Arbeitnehmers abfinden, wenn 

der Monatsbetrag der aus der Anwartschaft resultierenden laufenden Leistung bei Erreichen
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der vorgesehenen Altersgrenze 1,5 vom Hundert, bei Kapitalleistungen achtzehn Zehntel der 

monatlichen Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch nicht überstei-

gen würde.“ Bislang gilt die Bagatellgrenze von 1% der Bezugsgrenze. Damit steigt das Abfin-

dungsvolumen auf Basis der SV-Rechengrößen 2026 von derzeit € 39,55 (Monatsrente) auf 

€ 59,33. Der Kapitalwert steigt von derzeit € 4.746 auf € 7.119. Diese Erhöhung hat für die Praxis 

Bedeutung, da jetzt zusätzliche niedrige Rentenansprüche mit hohem Verwaltungsaufwand 

einseitig abgefunden werden können.

Aktivrente

Die Aktivrente ist ein neues Konzept in Deutschland, das es Menschen ermöglicht, nach der 

Regelaltersgrenze (z.B. 67 Jahre) freiwillig weiterzuarbeiten. Hierbei bleiben die Bezüge bis 

€ 2.000 monatlich ab 01.01.2026 steuerfrei. Das gilt zunächst nur für sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigte. Hieraus ergibt sich eine win-win Situation für Arbeitgeber und -nehmer: Der Betrieb 

nutzt weiterhin das Know-how der älteren und erfahrenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (ohne 

Mehrkosten) und die Mitarbeitenden erhalten die gesetzliche Rente (nur anteilig steuerpflichtig) plus 

Gehalt, und davon € 2.000 monatlich steuerfrei. In einzelnen Branchen starten schon Offensiven für 

die Aktivrente (z.B. Bäckereien und Handel).

Unser Optimierungsvorschlag

Übersteigt die Aktivrente den Monatsbetrag von € 2.000, bleibt der übersteigende Betrag steuer-

pflichtig. Da aber gesetzliche Rente plus steuerfreie Aktivrente von € 2.000 in vielen Fällen schon 

die bisherigen Nettoeinkommen übersteigen werden, kann eine weitere steuerliche Optimierung 

erfolgen: der Aktivrentner macht von der Entgeltumwandlung (§ 1 a BetrAVG) Gebrauch, d.h. der 

Differenzbetrag zwischen Aktivrente und steuerfreiem Anteil von € 2.000 wird in Versorgungslohn 

lohnsteuerfrei umgewandelt. Von dem Entgeltumwandlungsbetrag bleiben 4% der BBG gesetzliche 

Rentenversicherung, also € 4.056 sozialabgabenfrei (Einsparung Arbeitergeber und –nehmer).  

Aufgrund der kurzen Laufzeit der bAV-Verträge kommen die versicherungsförmigen Durchfüh-

rungswege Direktversicherung, Pensionskasse und Pensionsfonds (Kostenbelastung zu Beginn) 

sowie die rückgedeckte Unterstützungskasse nicht infrage. Die pauschaldotierte Unterstützungs-

kasse scheidet auch aus, da bei einer Laufzeit von z.B. 3 Jahren ein nur geringes Reservepolster 

steuerwirksam aufgebaut werden kann. Die optimale Lösung bietet die unmittelbare Pensionszu-

sage als wertpapiergebundene Kapitalzusage ohne Bilanzberührung (s.a. unsere Veröffentli-

chungen in der SteuerBerater und GmbH-Chef). 

Beispiel: Beträgt z.B. die Aktivrente € 3.500 monatlich, können bis € 1.500 in bAV umgewandelt 

werden. Bei einer Vertragslaufzeit von z.B. 3 Jahren wird ein Versorgungskapital im Alter 70 in 

Höhe von € 54.000 plus Wertpapiererträge angespart, das i.d.R. unter Anwendung der Fünftelungs-

regelung (§ 34 EStG) auch noch steuerfrei bleibt, soweit kein weiterer steuerpflichtige bAV-

Anspruch besteht oder andere steuerpflichtige Einkünfte (z. B. Kapitalvermögen etc.) bezogen 

werden. 

https://www.lutz-pension-consulting.de/fileadmin/user_upload/veroeffentlichungen/stb-04-2018-lutz.pdf
https://www.lutz-pension-consulting.de/fileadmin/user_upload/veroeffentlichungen/gmbhchef_3-2021_etf-zusage.pdf
https://www.lutz-pension-consulting.de/fileadmin/user_upload/veroeffentlichungen/gmbhchef_3-2021_etf-zusage.pdf
https://www.lutz-pension-consulting.de/fileadmin/user_upload/veroeffentlichungen/gmbhchef_3-2021_etf-zusage.pdf
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W W W . L U T Z - P E N S I O N - C ON S U L T I N G. D E

Lutz Pension Consulting – das ist ganzheitliche und 

hochqualifizierte Beratung in allen Fragen der betrieblichen 

Altersversorgung (bAV).

Wir beraten Sie und betreuen Ihre betriebliche 

Altersversorgung

• individuell mit optimierten Konzepten anstatt 

vorgefertigter Pauschallösungen

• progressiv und zeitnah zu aktuellen Entwicklungen                

der rechtlichen Rahmenbedingungen 

• kompetent mit hochqualifizierten und erfahrenen                

Mitarbeitern

• partnerschaftlich, fair und offen

              

15.12.2025

Verantwortlich:

Dr. Joachim Lutz Sebastian Lutz
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